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Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der 
die Handelstransparenzausnahmen-Verordnung geändert wird 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) hat grundsätzliche Einwände gegen die Einschränkung der 

Handelstransparenz durch solche „iceberg“-Order. Die BAK sieht in der Umstellung der 

Transparenzausnahme von Orders mit eintägiger Gültigkeit, auf Order mit Limit-Aufträgen 

mit einer Gültigkeit von 360 Tagen keine wesentliche Änderung. 

Immerhin könnten Tagesorder bei Nichterfüllung ohne dies automatisiert wieder ins System 

gestellt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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